
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1955/7/27 1Nd250/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.07.1955

Norm

JN §28

JN §101

Rechtssatz

Für Klagen gegen französische Staatsangehörige ist ein Gerichtsstand bei dem für den Wohnsitz des Klägers

zuständigen Gericht begründet.

Entscheidungstexte

1 Nd 250/55

Entscheidungstext OGH 27.07.1955 1 Nd 250/55

Veröff: SZ 28/180 = ZfRV 1960,40 (mit Besprechung von Schima)
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